
Stornokosten-Versicherung A

1.  Was ist versichert?
1.1   Wir beraten Sie durch einen Reisemediziner im Rahmen 

unserer Medizinischen Stornoberatung. 
1.2   Wir entschädigen Sie bis insgesamt maximal zur Höhe 

der Versicherungssumme in folgenden Fällen:
 A) Sie stornieren Ihre Reise.
 B) Sie treten Ihre Reise verspätet an.
 C)  Ein göffentliches Verkehrsmittel verspätet sich 

während Ihrer Hinreise.
   Die Voraussetzungen für die einzelnen Fälle finden Sie 

in den nachfolgenden Ziffern.
1.3   Die Erstattung bis zur Höhe der Versicherungssumme 

gilt nur, wenn nachfolgend keine abweichende Summe 
genannt ist.

2.   Was leisten wir mit der Medizinischen Stornobera-
tung?

2.1   Wir beraten Sie in folgenden Fällen durch unsere Medi-
zinische Stornoberatung: 

 A) Sie erkranken nach Buchung Ihrer Reise.
 B) Sie erleiden einen Unfall.
 C) Sie werden schwanger.
 D) Ihr Arzt stellt Ihre Impfunverträglichkeit fest. 
2.2   Wir unterstützen Sie bei der Entscheidung, ob und 

wann Sie Ihre Reise stornieren sollten.
2.3   Stellt sich entgegen der Einschätzung unserer Medi-

zinischen Stornoberatung heraus, dass Sie Ihre Reise 
doch nicht antreten können? In diesem Fall müssen 
Sie Ihre Reise zu dem Zeitpunkt stornieren, an dem 
feststeht, dass Sie nicht reisefähig sind. Damit gilt Ihre 
Stornierung noch als gunverzüglich.

2.4   Haben Sie Ihre Reise nicht storniert, obwohl die Medizi-
nische Stornoberatung dazu geraten hat? Dann tragen 
Sie das Risiko höherer Stornokosten selbst. 

3.   Was ist versichert, wenn Sie Ihre Reise stornieren  
müssen?

3.1   Wenn Sie Ihre Reise stornieren müssen, erstatten wir 
Ihnen die vertraglich geschuldeten Stornokosten. Das 
sind die Kosten, die Sie als Reisender dem Leistungs-
träger (Beispiel: Reiseveranstalter; Vermieter einer 
Ferienwohnung) schulden, wenn Sie Ihre gebuchte 
Reise stornieren. 

3.2   Damit Sie die unter Ziffer 3.1 aufgeführte Leistung 
erhalten, müssen die folgenden Voraussetzungen alle 
erfüllt sein:

 A)  Das versicherte Ereignis betrifft Sie oder eine Risi-
koperson.

 B)  Bei Abschluss der Versicherung war mit diesem 
Ereignis nicht zu rechnen.

 C)  Sie haben die Reise storniert, weil dieses Ereignis 
eingetreten ist. 

 D)  Durch das Ereignis ist es Ihnen nicht zuzumuten, Ihre 
Reise planmäßig durchzuführen. 

4.  Welche Ereignisse sind versichert?
4.1   Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. 

Unerwartet ist die Erkrankung dann, wenn sie nach 
Abschluss der Versicherung oder bei bestehendem 
Versicherungsvertrag nach Buchung der Reise erst-
mals auftritt. 

4.2   Versichert ist die unerwartete Verschlechterung einer 
bereits bestehenden Erkrankung. Voraussetzung ist: 
In den letzten sechs Monaten vor Versicherungsab-
schluss oder bei bestehendem Versicherungsvertrag 
in den letzten sechs Monaten vor Buchung der Reise 
erfolgte keine Behandlung. Nicht als Behandlung zäh-
len gKontrolluntersuchungen.

4.3   Erkrankungen können auch psychische Erkrankungen 
sein. Eine psychische Erkrankung gilt als schwer, wenn: 

 A)  Der gesetzliche oder private Krankenversicherungs-
träger eine ambulante Psychotherapie genehmigt.

 B)  Sie durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie 
nachgewiesen wird. 

 C) Eine stationäre Behandlung erfolgt.
4.4  Versicherte Ereignisse sind außerdem: 
 A) Tod.
 B) Eine schwere Unfallverletzung.
 C)  Ein Termin zur Spende oder zum Empfang von 

Organen und Geweben im Rahmen des Transplanta-
tionsgesetzes.

 D) Schwangerschaft.
 E) Impfunverträglichkeit.
 F) Bruch von Prothesen.
 G)  Lockerung von implantierten Gelenken.
 H)  Erheblicher Schaden am Eigentum durch: Feuer; 

Wasserrohrbruch; gElementarereignisse; Straftat 
eines Dritten. Voraussetzung ist: Ihre Anwesenheit 
oder die einer mitreisenden Risikoperson ist erfor-
derlich, um den Schaden festzustellen. 

 I)  Die betriebsbedingte Kündigung. Sie möchten trotz-
dem reisen? Dann erstatten wir Ihnen anstelle der 

Stornokosten den Restreisepreis. Das ist der versi-
cherte Gesamtreisepreis abzüglich der geschuldeten 
oder schon geleisteten Anzahlung. Wir erstatten 
den Restreisepreis maximal bis zur Höhe der ver-
traglich geschuldeten Stornokosten bei Eintritt des 
versicherten Ereignisses.

 J)  Aufnahme eines gArbeitsverhältnisses einschließ-
lich gArbeitsplatzwechsel.

 K)  Konjunkturbedingte Kurzarbeit. Voraussetzung ist: 
Sie sind oder eine Risikoperson ist für einen Zeit-
raum von mindestens drei aufeinanderfolgenden 
Monaten von konjunkturbedingter Kurzarbeit 
betroffen. Außerdem muss sich der monatliche 
Brutto-Vergütungsanspruch aufgrund der Kurzar-
beit um mindestens 35 % verringern. 

 L) Eine gerichtliche Ladung.
 M)  Wenn vor der Reise der Reisepass oder Personal-

ausweis gestohlen wird und ein Ersatzdokument 
nicht rechtzeitig beschafft werden kann. Voraus-
setzung ist: Das entwendete Dokument ist zwin-
gend für die Reise erforderlich.

 N)  Der Beginn des Bundesfreiwilligendienstes; des 
Freiwilligen Sozialen Jahres; des Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahres.

 O)  Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung an 
einer gSchule / Universität. Voraussetzung ist:  
Die Wiederholungsprüfung fällt unerwartet in die 
versicherte Reisezeit; oder sie findet innerhalb von 
14 Tagen nach planmäßigem Reiseende statt.

 P)  Bei Klassenreisen: Ihr endgültiger Austritt aus dem 
Klassenverband, bevor die versicherte Reise beginnt. 

5.  Wer sind Ihre Risikopersonen?
 Ihre Risikopersonen sind:
5.1   Ihre gAngehörigen und die gAngehörigen Ihres 

Lebensgefährten.
5.2   gBetreuungspersonen, die Ihre nicht mitreisenden 

minderjährigen oder pflegebedürftigen gAngehörigen 
betreuen.

5.3   Sie haben Ihre Reise für maximal vier Personen und 
bis zu zwei weitere mitreisende minderjährige Kinder 
gebucht: Dann sind Ihre Mitreisenden und deren gAn-
gehörige und gBetreuungspersonen Risikopersonen. 
In allen anderen Fällen gelten nur Ihre gAngehörigen, 
die gAngehörigen Ihres Lebensgefährten und gBe-
treuungspersonen als Ihre Risikopersonen.

6.  Was ist bei verspätetem gReiseantritt versichert?
6.1   Müssen Sie Ihre Reise verspätet antreten, weil Sie oder 

eine Risikoperson von einem versicherten Ereignis 
betroffen wurden? Dann erstatten wir:

 A)  Ihre nachgewiesenen Mehrkosten der Hinreise. Ver-
sichert sind die Mehrkosten nach Art und Qualität der 
ursprünglich gebuchten und versicherten Hinreise.

 B)  Ihre nicht genutzten gReiseleistungen abzüglich 
der Hinreisekosten.

6.2  Wir erstatten insgesamt maximal bis zur Höhe der 
Stornokosten, die bei gunverzüglicher Stornierung der 
Reise anfallen.

7.  Was erstatten wir bei Autopanne oder Unfall?
7.1   Ihr Kraftfahrzeug wird maximal einen Tag vor gAntritt 

Ihrer Reise aufgrund Unfall oder Panne fahruntaug-
lich? Und Sie müssen Ihre Reise deshalb verspätet 
antreten? Dann erstatten wir Ihnen die nachgewie-
senen Kosten für nicht in Anspruch genommene 
gReiseleistungen oder zusätzliche Reisekosten bis 
maximal € 500,– pro Person. Zudem erstatten wir die 
Kosten für ein Mietfahrzeug in vergleichbarer Kfz-
Klasse bis € 1.000,–.

7.2  Das Kraftfahrzeug gilt als Ihr Kraftfahrzeug:
 A) Wenn es auf Sie zugelassen ist. 
 B)  Wenn Sie ein Firmen- oder Leasingfahrzeug privat 

nutzen dürfen.

8.   Was ist im Verspätungsschutz während der Hin-
reise versichert?

8.1   Verspätet sich ein göffentliches Verkehrsmittel um 
mehr als zwei Stunden? Und Sie versäumen dadurch 
Ihr erstes versichertes Verkehrsmittel? Dann erstatten 
wir Ihnen die Mehrkosten der Hinreise bis zu € 500,– 
pro Person.  
Wir erstatten diese nach Art und Qualität der ursprüng- 
lich gebuchten Verkehrsmittel.

8.2   Verzögert sich Ihre Hinreise um mehr als zwei Stunden, 
weil sich ein göffentliches Verkehrsmittel verspätet? 
Dann erstatten wir Ihnen die nachgewiesenen Kosten 
für notwendige und angemessene Aufwendungen 
(Verpflegung und Unterkunft). Maximal erhalten Sie 
€ 100,– pro Person.

9.  Welche Informationen halten wir für Sie bereit?
9.1   Auf Ihre Anfrage nennen wir Ihnen die nächstgelegene 

diplomatische Vertretung (Anschrift und telefonische 
Erreichbarkeit).

9.2   Auf Wunsch informieren wir Sie über Reisewarnungen 
und Sicherheitshinweise des gAuswärtigen Amtes der 
Bundesrepublik Deutschland.

10.  Sind Reisevermittlungsentgelte versichert?
10.1   Versichert ist ein vertraglich geschuldetes Reisever-

mittlungsentgelt bis zu € 100,– je Person. Vorausset-
zung ist:  Der Vermittler hat das Vermittlungsentgelt 
bereits bei der Reisebuchung vereinbart und es ist bei 
der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt.

10.2  Wir erstatten Ihnen das Reisevermittlungsentgelt nur 
dann, wenn Sie gleichzeitig einen Anspruch auf Ersatz 
der Stornokosten haben. 

11.  Sind gUmbuchungsgebühren versichert?
  Sie möchten lieber umbuchen als Ihre Reise stornieren? 

Dann erstatten wir Ihnen die gUmbuchungsgebühren. 
Wir leisten höchstens bis zur Höhe der Stornokosten, 
die bei gunverzüglicher Stornierung der Reise anfal-
len. Voraussetzung ist: Sie haben einen Anspruch auf 
Erstattung der Stornokosten. 

12.  Ist der Einzelzimmerzuschlag versichert?
12.1  Sie haben mit einer bei uns versicherten Risikoperson 

ein Doppelzimmer gebucht? Und diese muss die Reise 
stornieren? In diesem Fall erstatten wir Ihnen den Ein-
zelzimmerzuschlag. Voraussetzung ist: Sie entschei-
den sich, die Reise allein anzutreten. 

12.2   Wir leisten höchstens bis zur Höhe der Stornokosten, 
die bei gunverzüglicher Stornierung der Reise anfal-
len. Voraussetzung ist: Sie haben einen Anspruch auf 
Erstattung der Stornokosten.

13.  Was ist nicht versichert?
 Wir leisten nicht:
13.1  Bei einer psychischen Reaktion
 A)  auf ein Kriegsereignis; innere Unruhen; einen Terror-

akt; ein Flugunglück.
 B)  auf die Befürchtung von Kriegsereignissen; inneren 

Unruhen; Terrorakten.
13.2  Bei Suchterkrankungen.
13.3   Für Stornoentgelte; Beispiel: Bearbeitungsgebühren 

für eine Reisestornierung oder Servicegebühren, die 
Ihnen Ihr Reisevermittler berechnet, weil Sie Ihre Reise 
stornieren. 

13.4   Für sonstige Bearbeitungsgebühren; Beispiel: Bearbei-
tungsgebühren der Fluggesellschaft, die nicht schon 
bei Buchung ausgewiesen und mitversichert sind.

13.5 Für die Gebühren zur Erteilung eines Visums.
13.6 Für Abschussprämien bei Jagdreisen.

14.   Welche Obliegenheiten haben Sie nach Eintritt des 
Versicherungsfalls?

14.1   Sie müssen die Obliegenheiten der Allgemeinen 
Bestimmungen beachten.

14.2   Sie sind verpflichtet, die Stornokosten möglichst nied-
rig zu halten. Ist ein versichertes Ereignis eingetreten, 
müssen Sie deshalb Ihre Reise gunverzüglich stornie-
ren; spätestens jedoch, bevor sich die Stornokosten 
erhöhen. Die Höhe der Stornokosten bei Eintritt des 
versicherten Ereignisses und wann sie sich erhöhen, 
ersehen Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen Ihres Leistungsträgers (Beispiel: Reisever-
anstalter; Vermieter einer Ferienwohnung) oder in 
einzelvertraglichen Regelungen. 

14.3   Haben Sie die Medizinische Stornoberatung einge-
schaltet und 

 A)  empfiehlt diese, die Reise zu stornieren? Dann sind 
Sie verpflichtet, Ihre Reise gunverzüglich zu stor-
nieren.

 B)  Sie können entgegen der Einschätzung des Reise-
mediziners Ihre Reise doch nicht antreten? In diesem 
Fall stornieren Sie Ihre Reise zu dem Zeitpunkt, an 
dem feststeht, dass Sie nicht reisen können. Damit 
haben Sie Ihre Reise rechtzeitig storniert.

14.4   Um Ihren Versicherungsfall bearbeiten zu können, 
müssen Sie oder bei Tod Ihr Rechtsnachfolger die fol-
genden Unterlagen bei uns einreichen:

 A)  Wir benötigen immer: Versicherungsnachweis; 
Buchungsunterlagen; das ausgefüllte Schadensfor-
mular; Schadennachweise (Beispiel: Stornokosten-
rechnung); den Nachweis über das Reisevermitt-
lungsentgelt.

 B)  Bei unerwarteter schwerer Erkrankung; schwerer 
Unfallverletzung; Schwangerschaft; Impfunverträg-
lichkeit; Bruch von Prothesen; Lockerung von implan-
tierten Gelenken: Ein ärztliches Attest mit Diagnose 
und Behandlungsdaten. 

 C)  Bei Diebstahl und Verkehrsunfall: Eine Kopie der 
Anzeige bei der Polizei.

 D)  Eine Bestätigung des Vermieters über die Nicht-
weitervermietbarkeit des Objektes im Falle der 
Stornierung:

  • Einer Ferienwohnung.
  • Eines Mietwagens.
  • Eines Wohnmobils. 
  • Eines Wohnwagens.
  • Bei Bootscharter. 
 E)  Alle weiteren versicherten Ereignisse müssen Sie 

durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachweisen.



14.5   Im Einzelfall können wir Sie auffordern, uns eine 
Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit, die 
Behandlungshistorie (Krankenblatt) oder ein fachärzt-
liches Attest einzureichen. Wir können Sie auch auf-
fordern, Ihre Reiseunfähigkeit durch ein fachärztliches 
Gutachten überprüfen zu lassen.

15.   Welche Folgen hat die Verletzung von Obliegen-
heiten?

15.1   Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz, wenn Sie die 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen. 

15.2   Bei grober Fahrlässigkeit können wir unsere Leistung 
entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen. 
Es sei denn, Sie weisen nach, dass Sie die Obliegen-
heiten nicht grob fahrlässig verletzt haben.

15.3  Ihr Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Dies gilt nicht bei Arglist.

16.  Haben Sie eine Selbstbeteiligung zu tragen?
  Wenn Sie einen Tarif mit Selbstbeteiligung gewählt 

haben, tragen Sie einen Teil des Schadens selbst. Ihr 
Eigenanteil beträgt 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens; mindestens aber € 25,– je Person. Dies gilt 
auch, wenn konkrete Summen als Maximalerstattung 
festgelegt sind.

17.   Wie hoch müssen Sie die Versicherungssumme 
abschließen?

  Die Versicherungssumme pro versicherter Reise muss 
Ihrem vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich 
versicherter Reisevermittlungsentgelte (Versiche-
rungswert) entsprechen. 

18.   Welche Folgen hat es, wenn Sie eine zu niedrige 
Versicherungssumme wählen?

  Ist bei Eintritt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme niedriger als der Versicherungswert? 
Dann liegt eine Unterversicherung vor. Sie erhalten 
von uns nur eine anteilige Entschädigung. Wir haften 
nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum 
Versicherungswert. 


